
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.11.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 24.12.2008 (BGBl. I S.3018), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548). 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.10.2005 (GVBl. I S. 673, 686), 
Hess. Wassergesetz (HWG) in der Fassung vom 28.11.2007 (GVBl.I 751-816, 2007 Nr. 25 S. 792). 
 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  

2.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Flä-
chen für Maßnahmen gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB, die als Ausgleich bzw. Ersatz den zu 
erwartenden Eingriffen im Plangebiet gemäß § 9 Abs.1a BauGB zugeordnet werden:  
 

 
 
 
 

Sammelmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 i.V.m. § 9 Abs.1a Satz 2 BauGB zum Ersatz künf-
tiger Eingriffe im Sondergebiet: 
 
Entwicklungsziel: Magerrasen 

Maßnahmen: Die vorhandenen Kalkmagerrasenreste sind zu erhalten und auszudehnen. Hier-
zu sind die Flächen zu entbuschen und gegenüber der angrenzend betriebenen Pferdebewei-
dung auszuzäunen. Die Entbuschungsmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeiten, also aus-
schließlich in den Monaten September bis einschließlich Februar durchzuführen. Wiederauf-
kommende Stockausschläge der Gehölze sind jährlich zu beseitigen (Winterhalbjahr). Darüber 
hinaus sind die Flächen einmal jährlich zu mähen (Winterhalbjahr). Das Mähgut einschließlich 
der Stockausschläge ist von den Flächen zu entfernen. 

 
2.5 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB: 

 
2.5.1 Gemäß Planzeichen 13.2.1 PlanzV (Zeichenerklärung 1.2.6.2) gelten für die Anpflanzungsflä-

chen im Sondergebiet folgende Maßnahmen: Anpflanzung einer geschlossenen Laubstrauch-
hecke, einreihig, Pflanzfläche pro Strauch 2qm sowie  Anpflanzung von 2 Laubbäumen, Arten-
auswahl siehe 2.6 
 

2.5.2 Gemäß Planzeichen 13.2.2 PlanzV (Zeichenerklärung 1.2.6.3) sind die Gehölze und Strukturen 
zu erhalten. Durch Pflege und Rückschnitt ist zu gewährleisten, dass sich kein Wald i.S.d. § 1 
HFG entwickelt.  
 

2.5.3 Zur Bepflanzung sind ausschließlich standortgerechte, heimische Laubgehölze zu wählen, er-
gänzt werden können kulturhistorisch bedeutsame oder eingebürgerte Arten (z.B. Flieder syrin-
ga vulgaris), siehe Artenliste 2.6 
 

 
2.6 Artenauswahl des Pflanzgutes und Pflanzabstände: 

 
Bäume 2.Ordnung  
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus  -  Hainbuche 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Prunus padus - Traubenkirsche 
Salix caprea  -  Salweide 
Sorbus aucuparia* -  Vogelbeere 
Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
sowie bewährte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten 
 
Sträucher  
Cornus sanguinea  - Roter Hartriegel 
Corylus avellana  -  Hasel 
Virburnum opulus  - Gew. Schneeball 
Crataegus monogyna und laevigata  - Weißdorn 
Euonymus europaea  -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum  -  Heckenkirsche 
Rubus fruticosus agg.  -  Brombeere 
Sambucus nigra  - Schw. Holunder 
Prunus spinosa  - Schlehe 
 
 
Kletterpflanzen  
Clematis vitalba - Gem. Waldrebe  
Hedera helix  - Efeu  
Humulus lupulus - Hopfen 
Lonicera caprifolium - Geißblatt 
Parthenocissus  
tricuspidata "Veitchii" - Wilder Wein  

 
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird ver-
wiesen.  
 

  
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Ba uGB i.V.m. HBO) (In-

tegrierte Orts- und Gestaltungssatzung)  
 

3.1 Gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr.1 HBO - Dachneigung, Dachform, Dachfarbe, 
Dachaufbauten: 
 

3.1.1 Die zulässige Mindestdachneigung im Plangebiet beträgt 10°. Die Festsetzung gilt nicht für 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO oder untergeordnete Dächer. 
 

3.1.2 Es sind ausschließlich Sattel-, Walm, Pultdächer und versetzte bzw. gegenläufige Pultdächer 
zulässig. 
 

3.1.3 Glasierte und lasierte Dachziegel, von denen eine Blendwirkung ausgehen kann, sind unzuläs-
sig.Dachbegrünung, Solar- und Fotovoltaikanlagen sind ausdrücklich zulässig. 
 

3.1.4 Dachaufbauten: Gauben sind zulässig. Die Gesamtbreite einer oder mehrerer Gauben darf 30 
v.H. der jeweiligen Trauflänge (Versätze eingeschlossen) nicht überschreiten. Die Dacheinde-
ckung ist analog dem Hauptdach auszuführen. 
 

3.2 Gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr.5 HBO (Begrünungen und Bepflanzungen): 
 

 Die Grundstücksfreiflächen sind extensiv als Grünland/Rasen zu bewirtschaften. Mind. 10 % 
der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen sowie 
bewährten Hochstammobstbäumen zu bepflanzen; der Bestand und die nach Bauplanungs-
recht auf den Baugrundstücken anzupflanzenden Bäume und Gehölze können zur Anrechnung 
gebracht werden. Es gelten 1 Baum 50 qm, ein Strauch 5 qm (zur Artenauswahl 2.6). Die An-
pflanzung von Koniferen ist unzulässig. 

 
 
 
 

4 Wasserrechtliche Festsetzungen (BauGB i.V.m. HWG)   
 

 Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 42 Abs.3 HWG: 
Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten, sofern 
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
 
 
 

5 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs.6 BauGB) und H inweise  
 

5.1 Gemäß § 20 Abs.1 DSchG gilt:  
Wer Bodendenkmäler entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich der Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen. Die Anzeige kann auch gegenüber der Gemeinde oder der unteren Denkmal-
schutzbehörde erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich der Denkmalfachbehörde zu.  
 

5.2 Hinweis: 
Die Flächen des Planbereiches wurden teilweise aufgefüllt. Aufgefüllt wurden auch Flächen 
des ehemaligen Kalksteinbruches (Flurstück 8/5 und westlich angrenzend). Für diese Flächen 
wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Gemäß dieser Baugrunduntersuchung han-
delt es sich überwiegend um umgelagertes Bodenhaushubmaterial aus offensichtlich unter-
schiedlichsten Entnahmeorten. Bereichsweise wurde auch Bauschutt (Beton, Keramik, Ziegel, 
Kunststoff- und Plastikreste usw.), Schlacke und Asphalt angetroffen. Die Bebauung dieser 
angrenzenden Flächen ist nach Auskunft des Bodengutachters mit vertretbaren Aufwand 
möglich. Da bei Bebauung dieser angrenzenden Flächen aufgrund der Baugrunduntersu-
chung keine schädlichen Umwelteinwirkungen erwartet werden, wurde auf eine weitere Unter-
suchung innerhalb des Plangebietes verzichtet. 
 
RP Dez. 41.4: 
 
Im Planungsraum befinden sich zwei Altablagerungen mit folgenden Daten: 
 
1.) ALTIS-Nummer 532.021.020-000.017 
RW: 3457200 
HW: 5600820 
 
2.) ALTIS-Nummer 532.021.020-000.002 
RW: 3457100 
HW: 5600880 
 

5.3 RP Dez. 44 Bergaufsicht: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfel-
des, in dem umfangreicher Bergbau betrieben wurde. Nach den hier vorhandenen Unterlagen 
haben die bergbaulichen Arbeiten außerhalb des Planungsbereiches stattgefunden. 
 

5.4 Hinweis 
 
In der Stadt Solms steht für den Geltungsbereich ein Hubrettungsgerät nicht zur Verfügung. 
 
Es ist daher zu gewährleisten, dass Gebäude deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgerä-
te der Feuerwehr sichergestellt werden soll, nur errichtet werden dürfen, wenn eine maximale 
Brüstungshöhe von 8,00m bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern über der Geländeober-
fläche nicht überschritten wird. (§ 13 HBO). 
Wird die maximal zulässige  Brüstungshöhe von 8,00m zur Sicherstellung des zweiten Ret-
tungswegs bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern überschritten, ist der zweite Ret-
tungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich durch den Bauherrn zu sichern. 
 

5.5 Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom Netzprodukti-
on GmbH. 

 

2 Textliche Festsetzungen BauGB /BauNVO  
 

2.0 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB gilt für die Grünflächen Zweckbe-
stimmung Reitplatz und Naturtribüne: 
Zulässig sind folgende bauliche Anlagen, die im Zusammenhang mit der Reitnutzung stehen. 

1. Gebäude zur Lagerung von Futtermitteln (Grundfläche max. 150 m²) 
2. Nebenanlagen zur Lagerung von Hindernismaterialien (Grundfläche max. 150 m²) 
3. Richterturm und Tribünen (Grundfläche 25 m² und 750 m²) 
4. Führanlage mit Überdachung (Grundfläche max. 175 m²) 
5. Unterstände (Grundfläche max. 50 m²) 

 
2.1 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 11 Abs.2 BauNVO gilt für das Sondergebiet 1 + 2 

Zweckbestimmung Reitanlage / Reitzentrum: 
Zulässig sind folgende Nutzungen im Bereich Sondergebiet 1: 
 

1. Reithalle und Reitplätze 
2. Pensionstierhaltung und Gestütsbetrieb, Reitverein  
3. Pferdestall und -boxen, landwirtschaftliche Gebäude, Hallen und Nebenanlagen, Lager 

und Aufenthaltsräume, sanitäre Anlagen. 
4. Dungstätte 
5. Wohnhaus für Betriebsinhaber und Aufsichtspersonen (Betriebsleiter / Personalwoh-

nungen) 
6. Gebäude und Räume mit Seminar-, Wohn- und Schulungsräumen im Zusammenhang 

mit der Reitnutzung (Ausbildung, Therapeutisches Reiten) 
7. Gebäude und Räume für freie Berufe (i.S.d. § 13 BauNVO) im Zusammenhang mit der 

Reitnutzung (Tierarztpraxis und Anwaltskanzlei) 
 

Zulässig sind folgende Nutzungen im Bereich Sondergebiet 2: 
 

1. Pferdestall und -boxen, landwirtschaftliche Gebäude, Hallen und Nebenanlagen, Lager 
und Aufenthaltsräume, sanitäre Anlagen. 

 
2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 BauNVO gilt für das Sonder-

gebiet 1 + 2: 
Nebenanlagen, Stellplätze, Zisternen und technische Anlagen sind gemäß § 23 Abs.5 BauNVO 
auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. 
 

2.3 Eingriffsminimierende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB: 
 

 Fußwege, Pkw-Stellplätze, Terrassen und nicht überdachte Freisitze sind in wasserdurchlässi-
ger Weise zu befestigen. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versi-
ckern. Folgende Befestigungsarten sind zulässig: Gras, Schotterasen, Bohlen, Rasenkammer-
steinen oder im Sandbett verlegtem Pflaster   
 

 

Verfahrensvermerke  
 
1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Stadtverordnetenversammlung 
am 11.12.2007 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 03.04.2008 im Solmser Nach-
richten. 
 
 
2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Planvorentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.04.2008 in der Verwaltung in der 
Zeit vom 07.04.2008 bis 02.05.2008 zu jedermanns Einsicht ausgelegt bzw. in der Bürgerinformati-
onsveranstaltung am -- vorgestellt. 
 
 
3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Planvorentwurf wurde an die Behörden mit Schreiben vom 04.04.2008 verschickt. Die Frist zur 
Abgabe der Stellungnahmen, 09.05.2008 . 
 
 
4. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:  
 

Der Planentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 30.10.2008 in der Verwaltung in der 
Zeit vom 07.11.2008 bis 08.12.2008 zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
 
5. Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:  
 
Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen wurde analog der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.11.2008 bis 08.12.2008 festgelegt. 
 
 
6. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Planentwurf wurde am 17.03.2009 als Satzung beschlossen. 
 
 
Bestätigung der Vermerke 1.-6. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
 
 
 
Solms, den __.__.____ __________________ 
 Ludwig, Bürgermeister 
 
 
7. In-Kraft-Treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
 
Der Bebauungsplan wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt. 
 
 Siegel der Stadt 

 
 
 
 
 

Solms, den __.__.____ __________________ 
 Ludwig, Bürgermeister 

 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 
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